
 Verordnung der Stadt Landshut über das Wasserschutzgebiet der Stadt Landshut im Be-
reich Münchnerau – Siebensee für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Landshut 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Landshut wird in der Stadt Lands-
hut (Stadtteil Siebensee – Münchnerau) das in § 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für 
dieses Gebiet werden Anordnungen gemäß §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus einem Fassungsbereich (WI), einer engeren Schutzzone (WII), 

einer weiteren Schutzzone (WIIIA) und einer weiteren Schutzzone (WIIIB). 
 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 
(Anlage 1a) veröffentlichten  Lageplan (Maßstab 1 : 10.000) eingetragen. Für die genaue 
Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 1000 maßgebend, der im Ordnungsamt der 
Stadt Landshut niedergelegt ist; er kann dort während den Dienststunden eingesehen wer-
den. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone (WII) und die weite-
re Schutzzone (WIIIA) ist, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 
gemacht.  

 
 

§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
Es sind 
 in der weiteren 

Schutzzone B 
in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 zu-

gelassenen Maßnahmen) 
1.1 Aufschlüsse oder Verände-

rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird; insbe-
sondere Fischteiche, Kies-, 
Sand- und Tongruben, Stein-
brüche, Übertagebergbaue 
und Torfstiche 

zulässig für Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
1.2 Geländeauffüllungen und 

Verfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und 
Leitungsgräben 

nur zulässig  
- mit dem ursprüng-

lichen Erdaushub 
im Zuge von Bau-
maßnahmen und  

- sofern die Boden-
auflage wiederher-
gestellt wird 

 
 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.12) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrun-
gen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnel-
bauten 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (sh. Anlage 2, Ziff. 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen nach § 
19 a WHG zu errichten oder 
zu erweitern 

 
verboten 

2.2 Anlagen nach § 19 g WHG 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu er-
richten oder zu erweitern 

nur zulässig entspre-
chend Anlage 2, Ziff. 2 
für Anlagen, wie sie im 
Rahmen von Haushalt 
und Landwirtschaft 
(max. 1 Jahresbedarf) 
üblich sind 

 
 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach § 19 g 
Abs. 5 WHG außerhalb von 
Anlagen nach Nr. 2.2 (sh. 
Anlage 2, Ziff. 3) 

nur zulässig für die kurz-
fristige (wenige Tage) 
Lagerung von Stoffen 
bis Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeig-
neten, dichten Trans-
portbehältern bis zu je 
50 Liter 

 
verboten 

 
verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rückstän-
de abzulagern (Die Behand-
lung und Lagerung von Ab-
fällen fällt unter Nr. 2.2 und 
Nr. 2.3) 

 
 

verboten 

2.5 Genehmigungsbedürftiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

 
--- 

 
verboten 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

 
3.1 Abwasserbehandlungsanla-

gen zu errichten oder zu er-
weitern 
 

 
verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu er-
richten oder zu erweitern 
 

 
verboten 

3.3 Trockenaborte   
--- 

nur zulässig, wenn 
diese nur vorüberge-
hend aufgestellt wer-
den und mit dichtem 
Behälter ausgestattet 
sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  nur zulässig für gereinigtes Abwasser aus dem 
Ablauf von Kleinkläranlagen zusammen mit 
Gülle oder Jauche zur landwirtschaftlichen 
Verwertung unter Beachtung von Nr. 6.1 

verboten 

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von Ab-

wasser 
- Einleitung oder Versi-

ckerung von Kühlwasser 
oder Wasser aus Wär-
mepumpen ins Grund-
wasser  

zu errichten oder zu erwei-
tern 

 
 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen abflie-
ßenden Wassers zu errichten 
oder zu erweitern 
(erlaubnispflichtig nach § 2 
Abs. 1 WHG i.V. mit § 1 
NWFreiV) 

- verboten für Nieder-
schlagswasser von 
Gebäuden auf ge-
werblich genutzten 
Grundstücken 

 
 
 
 
 

- nur zulässig bei 
ausreichender 
Reinigung durch 
flächenhafte Ver-
sickerung über 
den bewachsenen  
Oberboden oder 
gleichwertige Fil-
teranlagen 

- verboten für Nie-
derschlagswasser 
von Gebäuden auf 
gewerblich ge-
nutzten Grundstü-
cken 

 
 
 

verboten 

                                                 
 NWFreiV = Niederschlagswasserfreistellungsverordnung  



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
3.7 Abwasserleitungen und zu-

gehörige Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ablei-
ten von Abwasser, wenn 
die Dichtheit der Ent-
wässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch 
Druckprobe nachgewie-
sen und wiederkehrend 
alle 5 Jahre durch Sicht-
prüfung und alle 10 Jah-
re durch Druckprobe 
überprüft wird 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig,  
- wenn die „Richtli-

nien für bautechni-
sche Maßnahmen an 
Straßen in Wasser-
gewinnungsgebieten 
(RiStWag)“ in der 
jeweils geltenden 
Fassung beachtet 
werden und 

- wenn die Dicht-
heitsprüfung von 
Rohrleitungen zum 
Ableiten von Stra-
ßenabwasser ent-
sprechend Nr. 3.7 
erfolgt und 

- wenn die Schutz-
funktion der Grund-
wasserüberdeckung 
nicht wesentlich ge-
mindert wird 

- und wie in Zone 
IIIA 

nur zulässig  
- für öffentliche 

Feld- und Wald-
wege, beschränkt 
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege 
und Privatwege 
und 

- bei breitflächi-
gem Versickern 
des abfließenden 
Wassers und  

- wenn die Schutz-
funktion der 
Grundwasser-
überdeckung er-
halten bleibt 

 
verboten 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errich-
ten  

verboten 
 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
4.3 Wassergefährdende aus-

wasch- oder auslaugbare 
Materialien (z.B. Schlacke, 
Teer, Imprägniermittel u.ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu 
verwenden 

 
 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

---  
verboten 

4.5 Bade- und Zeltplätze einzu-
richten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

 
verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

- nur zulässig mit 
Abwasserentsor-
gung über eine 
dichte Sammelent-
wässerung unter 
Beachtung von Nr. 
3.7 

- verboten für Ton-
taubenschießanla-
gen und Mo-
torsportanlagen 

 
 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durch-
zuführen 

- nur zulässig auf 
Plätzen mit ord-
nungsgemäßer 
Abwasserentsor-
gung und befestig-
ten Parkplätzen 
(z.B. Sportanlagen)

- verboten für Mo-
torsport 

 
verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicher-
heitsflächen, Notabwurfplät-
ze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten 
oder zu erweitern 

 
verboten 

4.10 Militärische Übungen durch-
zuführen 

nur Durchfahren auf 
klassifizierten Straßen 
zulässig 

verboten 
 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
4.11 Kleingartenanlagen zu er-

richten oder zu erweitern 
 

verboten 
4.12 Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln auf Freiland-
flächen, die nicht gärtnerisch 
genutzt werden (z.B. Ver-
kehrswege, Rasenflächen, 
Friedhöfe, Sportanlagen) 

--- 
(auf das grundsätzliche 
Verbot nach § 6 Abs. 2 
PflSchG** wird hinge-
wiesen) 

 
 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdün-
gern auf Flächen, die nicht 
unter Nr. 6 fallen 

nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter 
Düngung  

verboten 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe der Beregnungsbe-
ratung bzw. bis zu einer Bodenfeuchte von 70 % 
der nutzbaren Feldkapazität 
 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen allgemein 

                                                 
**   PflSchG = Pflanzenschutzgesetz; BauGB = Baugesetzbuch 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
5.1 bauliche Anlagen zu errich-

ten oder zu erweitern 
- nur zulässig, wenn 
Abwasser in eine dichte 
Sammelentwässerung 
eingeleitet wird unter 
Beachtung von Nr. 3.7 
- nur zulässig, wenn 
Gründungssohle höher 
als der höchste Grund-
wasserstand liegt, außer 
wenn unter der Gelände-
oberfläche liegende Kel-
lerbauwerke als wasser-
dichtes unterirdisches 
Bauwerk aus grundwas-
serneutralen Materialien 
errichtet werden und 
zugleich sicher gestellt 
ist, dass bei einer Lage-
rung von flüssigen 
Brennstoffen die Lager-
behälter gegen Auf-
schwimmen gesichert 
sind.  
 

- nur zulässig bei 
Anlagen ohne Ab-
wasseranfall; auf die 
Pos. 2.2, 2.3 und 2.4 
wird hingewiesen. 

 
 
 

 
 

 
verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebie-
te im Rahmen der Bauleit-
planung und Erlass von Sat-
zungen nach § 35 Abs. 6 
BauGB** 

nur zulässig für Wohn-
bebauung in dem in An-
lage 2 Ziff. 8 abgegrenz-
ten Bereich 

 
verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern*** 

nur zulässig  
- für in dieser Zone 

bereits vorhandene 
landwirtschaftliche 
Anwesen und 

- wenn die Anforde-
rungen gemäß Anla-
ge 2, Ziff. 4 ein-
gehalten werden 

 

 
 

verboten 

 
 

verboten 

                                                 
 

**   PflSchG = Pflanzenschutzgesetz; BauGB = Baugesetzbuch  

***  Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Festmist, Silagesickersäften“ (JGS-Anlagen) der Anlagenverordnung (VAwS) hingewiesen, der nähere Ausführungen 
zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern 
e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 
10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“). 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
5.4 Anlagen zum Lagern und 

Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern *** 

nur zulässig mit Lecka-
geerkennung oder 
gleichwertiger Kon-
trollmöglichkeit der ge-
samten Anlage (ein-
schließlich Zuleitungen) 
 

 
verboten 

 
verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung  zu errichten 
oder zu erweitern*** 

nur zulässig mit Auf-
fangbehälter für Silage-
sickersaft entsprechend 
Nr. 5.4 

 
verboten 

 
verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche 

oder Festmist  
nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen orga-
nischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften der Düngeverordnung,  
insbesondere nicht zulässig 
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischen- 

oder Hauptfruchtanbau 
- auf Grünland vom 01.11. bis 15.02., ausgenommen Festmist in 

Zone III 
- auf Ackerland mit Maisanbau vom 1.10. bis 31.03. 
- auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02., 
      für Winterraps, Wintergerste, Roggen, Triticale vom 15.10. bis  
15.02., 
       ausgenommen Festmist in Zone III 

 
6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fä-
kalschlamm oder Kompost 
aus zentralen Bioabfallanla-
gen 

 
verboten 

 

6.4 Ganzjährige Bodendeckung 
durch Zwischen- oder 
Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. Eine 
wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf 
erst ab 20.10 erfolgen.  

6.5 Lagern von Festmist, Sekun-
därrohstoffdünger, Mineral-
dünger oder Kalkdünger auf 
unbefestigten Flächen 

nur Kalkdünger zulässig, Schwarzkalk nur so-
fern gegen Niederschlag dicht abgedeckt 

 
verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen (Nr. 
5.5) 

nur zulässig in dichten 
Foliensilos bei Silier-
gut ohne Gärsafterwar-
tung sowie Ballensila-
ge 

nur Ballensilage zuläs-
sig 

 
verboten 

                                                 
 



  

 in der weiteren 
Schutzzone B 

in der weiteren  
Schutzzone A 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 
6.7 Beweidung, Freiland-, Kop-

pel- und Pferchtierhaltung 
nur zulässig auf Grün-
land ohne flächige 
Verletzung der Gras-
narbe (siehe Anlage 2, 
Ziff. 5) oder für beste-
hende Nutzungen, die 
unmittelbar an vorhan-
dene Stallungen ge-
bunden sind 

nur zulässig auf Grün-
land ohne flächige Ver-
letzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziff. 
5) 

 
verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wild-
gatter zu errichten 

--- verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln 

nur zulässig, sofern neben den Vorschriften des Pflanzenschutzrechts 
auch die Gebrauchsanleitungen beachtet werden 

6.10 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Bodenent-
seuchung 

 
verboten 

6.11 Beregnung landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutz-
ter Flächen 

nur zulässig nach Maßgabe der Beregnungsbe-
ratung bzw. bis zu einer Bodenfeuchte von 70 % 
der nutzbaren Feldkapazität 

 
verboten 

6.12 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige Vorflutgrä-
ben anzulegen oder zu än-
dern 

nur zulässig für Instandsetzungsmaßnahmen nach vorheriger Informa-
tion der SW Landshut 

6.13 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziff. 6 
neu anzulegen oder zu erwei-
tern 

 
--- 

 
verboten 

6.14 Rodung, Kahlschlag oder 
eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme (sh. 
Anlage 2, Ziff. 7) 

 
nur Kahlschlag bis zu 5000 m2 zulässig (ausgenommen bei Kalamitä-
ten)  

6.15 Ackerbauliche Nutzung 
 

--- verboten 

6.16 Nasskonservierung von 
Rundholz 

 
verboten 

 
Im Fassungsbereich (Zone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verbo-
ten. Ausgenommen sind mit den zuständigen Behörden abgestimmte Maßnahmen, die einer Ver-
besserung des Trinkwasserschutzes der Wassergewinnungsanlage Siebensee der Stadt Landshut 
dienen. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -
ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung. 
 
 
 
 
 

§ 4 



  

Ausnahmen 
 

(1) Die Stadt Landshut kann von den Verboten des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn 
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemein-

wohl der Ausnahme nicht entgegensteht.  
 

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden 
und bedarf der Schriftform.  

 
(3) Im Falle des Widerrufs kann die Stadt Landshut vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, ins-
besondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
 
 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 

haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb 
unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung die Stadt Landshut zu dulden, sofern sie 
nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder 
zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Ent-

schädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder 
Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln durch Beauftragte der Stadt Landshut zur Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftrag-
te der Stadt Landshut zu dulden.  

 
 



  

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung ei-

ne Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG 
und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.  

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung die 

ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die dadurch 
verursachten Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 und Art. 74 Abs. 6 
BayWG zu leisten. 

 
 
 
 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig, 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Aus-

nahme verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen, 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach § 5 und § 7 nicht duldet. 
 

 



  

Anlage 1 
 
Anlage 1a (Lageplan mit Schutzgebietsgrenzen M 1 : 10 000) 
Anlage 1b (Lageplan mit Bebaubarkeitsgrenzen M 1 : 5 000) 
 
Anlage 2 
Maßgaben zu § 3 Nrn. 2, 3, 5 und 6 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die nähere Be-
stimmung wassergefährdender Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer Gefährlichkeit - VwV 
wassergefährdende Stoffe (VwVwS)“ zu beachten (abrufbar im Internet: 
www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm). 
Für Stoffe, deren Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, wird WGK 3 zugrun-
degelegt. 
Im folgenden werden einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe und 
deren Einstufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS vom 17.05.1999 bei-
spielhaft aufgeführt. Ebenso sind viele Abfälle wassergefährdende Stoffe. 
 

WGK 1 WGK 2 WGK 3 
schwach wassergefährdende 

Stoffe 
wassergefährdende Stoffe stark wassergefährdende Stoffe 

„Biodiesel“;   schweres Heizöl 
reine Schmieröle auf Mineral-
ölbasis  
Ethanol (Alkohol, 
Brennspiritus) 
Glykol (in Kühlmitteln) 
Essigsäure (Entkalker) 
Salzsäure 
Schwefelsäure (z.B. in Autobat-
terien) 
Auftausalz, Viehsalz 
Düngemittel wie 
- Flüssigdünger AHL 
- Ammoniumnitrat, -sulfat  
- Kaliumnitrat, -sulfat  
- Dicyandiamid (DIDIN) 

Dieselkraftstoff;   leichtes Heizöl 
Schmieröle auf Mineralölbasis mit 
Zusätzen (Motorenöl, Hydrauliköl, 
Getriebeöl) 
Dichlormethan (in Abbeizmitteln) 
Formaldehyd (als Konservie-
rungsmittel in Lacken und Kle-
bern) 
Natriumhypochlorit (Chlorbleich-
lauge) 
Toluol, Xylol (in sog. Nitrover-
dünnern) 
einige Pflanzenschutzmittel, z.B.  
- Terbuthylazin  
- Bentazon  
- Ethephon 

Ottokraftstoffe (Benzin, Super) 
Altöle 
einige Lösungsmittel, z.B. 
- Tetrachlorethen  

(chem. Reinigung) 
- Trichlorethen  

(zur Metallentfettung) 
Quecksilber  
Teer (Abdichtmittel) 
die meisten Pflanzenschutzmit-
tel, z.B. 
- Cypermethrin  
- Lindan 
- Isoproturon 
 

 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sowie in der Schutzzone III A sind Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig. In der weiteren Schutzzone III B sind 
nur zulässig: 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefähr-
dender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und mit 
einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 
Die Zulässigkeit wird pro Anlage ermittelt, z.B. Anlage zum Lagern von Heizöl.  



  

 
Tabelle: Gefährdungsstufen 

Wassergefährdungsklasse (WGK) Volumen in m3 (für flüssige Stoffe) bzw. 
Masse in t (für feste und gasförmige Stoffe) 

1 2 3 

 
bis 0,1 
 
mehr als 0,1 bis 1,0 
 
mehr als 1 bis 10 
 
mehr als 10 bis 100 
 
mehr als 100 bis 1 000 
 
mehr als 1 000 

 
Stufe A 

 
Stufe A 

 
Stufe A 

 
Stufe A 

 
Stufe B 

 
Stufe C 

 
Stufe A 

 
Stufe A 

 
Stufe B 

 
Stufe C 

 
Stufe D 

 
Stufe D 

 
Stufe A 

 
Stufe B 

 
Stufe C 

 
Stufe D 

 
Stufe D 

 
Stufe D 

 
Viele Abfälle sind wassergefährdende Stoffe. Somit fallen Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Abfällen (z. B. Kompostieranlagen, Wertstoffhöfe) unter Nr. 2.2. An die Bereitstellung 
von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden kei-
ne besonderen Anforderungen gestellt. 
 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gülle, Jauche, Silagesickersäften und Festmist sind dagegen 
in den Nrn. 5.3 bis 5.5 und im Anhang 5 VAwS (Anlagenverordnung) geregelt. 
 
Landwirtschaftliche Biogasanlagen unterliegen der Anlagenverordnung und sind durch Anhang 5 
VAwS nicht eigens erfasst. Sie sind entsprechend LfW-Merkblatt Nr. 3.3/8 (im Internet: 
www.bayern.de/lfw) zu erstellen und zu betreiben. Vor Inbetriebnahme sind sie durch einen Sach-
verständigen nach § 22 VAwS überprüfen zulassen. 
 
Prüfpflicht: 
Oberirdische Anlagen  
- zum Umgang mit flüssigen und gasförmigen Stoffen der Gefährdungsstufen B, C und D und  
- zum Umgang mit festen Stoffen der Gefährdungsstufen C und D  

sind im Wasserschutzgebiet (einschließlich Zone III B) alle 5 Jahre durch Sachverständige nach 
§ 22 VAwS überprüfen zu lassen.  

 
Auf die Prüfpflicht für unterirdische Anlagen nach § 19 i Abs. 2 Nr. 2 WHG i.V. mit § 2 Abs. 1 Nr. 
34.1 VAwS (in Zone III A mindestens alle zweieinhalb Jahre, in Zone III B wie außerhalb von 
Wasserschutzgebieten mindestens alle 5 Jahre) wird hingewiesen.  
 
Hinweise im Internet zur Prüfpflicht nach § 23 Abs. 1 VAwS, auch außerhalb von Wasserschutzge-
bieten: www.bayern.de/lfw/service/psw/sach_wg_04.htm 
 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
Von der Regelung nicht berührt sind: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Lagerung von Festmist und Silagen etc. nach 

den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 u. 6.9, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 



  

- Kompostierung im eigenen Garten. 
 
4. Stallungen (zu Nr. 5.3) 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageerkennung für die 
Fugenbereiche entsprechend VAwS Anhang 5 Nr. 4.2 vorzusehen. 
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß Anlagenver-
ordnung (VAwS) flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszu-
führen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 
einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass 
eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausrei-
chende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfun-
gen wird auf die Anlagenverordnung (VAwS) Anhang 5 hingewiesen. 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten. 
Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsun-
ternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus ei-
nem in Zone III A vorhandenen Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits 
vorhandene Anwesen“. 
 
5. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinder-
weide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwe-
gen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 
 
6. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzungen (zu Nr. 6.13): 
- Weinbau 
- Obstbau, ausgenommen Streuobst 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbau-
fläche. 
 
7. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 
Kahlschlag ist eine Hiebform, bei der auf einer gegebenen Fläche alle aufstockenden Bäume in ei-
nem oder wenigen einander in kurzen Intervallen folgenden Hieben entnommen werden. Dadurch 
geht der Waldcharakter verloren und es treten Freiflächenbedingungen hervor.  
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt 
Bäume stehen bleiben und ebenfalls Freiflächenbedingungen hervortreten. 
Werden die Flächen oder Streifen so klein, dass die Schutzwirkung des angrenzenden Waldbestan-
des das Aufkommen eines Freiflächenklimas verhindert, spricht man nicht mehr von einem Kahl-
schlag.  
Als überschlägiges Maß für den Durchmesser oder die Breite solcher Flächen wird die Höhe des 
angrenzenden Altbestandes angenommen. Ein Kahlschlag liegt auch dann nicht vor, wenn in einem 
gelichteten Bestand eine ausreichende Vorausverjüngung vorhanden ist und dieser Jungwuchs bei 
der Hiebmaßnahme erhalten bleibt. 



  

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 
durchführen, die erst in der Summe zu den bereits genannten Freiflächenbedingungen führen.  
Dagegen handelt es sich bei mehreren Hiebsmaßnahmen eines Waldbesitzers, die in der Summe die 
Flächengrenzwerte der Verordnung überschreiten, jedoch nicht im räumlichen Zusammenhang ste-
hen (bei der Besitzzersplitterung), nicht um Kahlschlag. 
Als Rodung bezeichnet man die Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart 
(Art. 9 BayWaldG). Bei der Rodung werden in der Regel auch die Wurzelstöcke entfernt, so dass 
tiefgreifende für die Wasserwirtschaft nachteilige Störungen der Bodenstruktur entstehen. 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 
verstehen, die nur durch Kahlschlag bekämpft werden können.  
 
8. Bebauung (zu Nr. 5.2) 
In der Schutzzone III B ist (vorbehaltlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit) eine Bebauung 
nur in dem in Anlage 1 b bezeichneten Bereich möglich. Eine Bebauung beschränkt sich auf eine 
reine Wohnbebauung (ausnahmsweise mit Läden und nicht störenden Handwerksbetrieben).  
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